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RS OGH 1979/2/20 4Ob101/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.02.1979

Norm

AngG §26 Z4 III4a

Rechtssatz

War der sich beleidigt fühlende Angestellte über die Stellung des Vorgesetzten als "Dienstgeber" im Sinne § 27 Z 4 AngG

durch keinen vom Dienstgeber gescha6enen oder wenigstens geduldeten "äußeren Tatbestand" gerechtfertigt im

Irrtum, geht dies zu Lasten des Austretenden.

Entscheidungstexte

4 Ob 101/78

Entscheidungstext OGH 20.02.1979 4 Ob 101/78

Veröff: Arb 9764 = IndS 1980,1203

Schlagworte

SW: Ende, Beendigung, vorzeitige Auflösung, Austritt, erhebliche Ehrverletzung, Dienstverhältnis, Arbeitsverhältnis,

Beleidigung, Anschein, wichtiger Grund, Arbeitgeber
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